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§ 3 Bgld. EU-BA-G
Informationspflichten des

einheitlichen Ansprechpartners

Bgld. EU-BA-G - Burgenlandisches EU-Berufsanerkennungsrahmen-Gesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.09.2025

(1) Der einheitliche Ansprechpartner hat folgende allgemeine und aktuelle Informationen in klarer und leicht
verstandlicher Form sowie aus der Ferne und elektronisch leicht zuganglich zur Verfigung zu stellen:

1. ein Verzeichnis aller reglementierten Berufe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 2005/36/EG, sowie die
Kontaktdaten der fur die einzelnen reglementierten Berufe zustandigen Behorden und der Beratungszentren nach
Art. 57b der Richtlinie 2005/36/EG,

2. ein Verzeichnis aller Berufe, fur die ein Europaischer Berufsausweis verfugbar ist, der Funktionsweise des
Ausweises - einschlief3lich aller fur die Berufsangehérigen anfallenden Gebuhren - und der fur seine Ausstellung
zustandigen Behorden,

3. ein Verzeichnis aller Berufe, auf die Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG Anwendung findet,

4. ein Verzeichnis der reglementierten Ausbildungsgange und der besonders strukturierten Ausbildungsgange
gemal Art. 11 lit. ¢ Zii der Richtlinie 2005/36/EG,

5. die in den Art. 7, 50, 51 und 53 der Richtlinie 2005/36/EG angefihrten Anforderungen und Verfahren fur
reglementierte Berufe, einschlieBlich aller damit verbundenen von den Burgerinnen und Blrgern zu
entrichtenden Geblhren und aller von den Birgerinnen und Burgern bei den zustandigen Behdrden
vorzulegenden Unterlagen,

6. Angaben Uber das Einlegen von Rechtsbehelfen gemaR den nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
gegen aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG erlassene Entscheidungen der zustéandigen Behorde.

(2) Im Fall von Auskunftsersuchen, die Uber die in Abs. 1 genannten Informationen hinausgehen, hat der einheitliche
Ansprechpartner die Einschreiterin oder den Einschreiter an die zustandige Stellen oder Behdrden zu verweisen.

(3) Der einheitliche Ansprechpartner hat Auskunftsersuchen betreffend Abs. 1 so schnell wie moglich zu beantworten
oder die Einschreiterin oder den Einschreiter in Kenntnis zu setzen, wenn das Ersuchen fehlerhaft oder unbegrindet
ist.

(4) Auf Anfrage hat der einheitliche Ansprechpartner Auskunftsersuchen einer einschreitenden Person den
Verfahrensstand bei der Behdrde so schnell wie mdglich mitzuteilen.


file:///

In Kraft seit 18.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 3 Bgld. EU-BA-G Informationspflichten des einheitlichen Ansprechpartners
	Bgld. EU-BA-G - Burgenländisches EU-Berufsanerkennungsrahmen-Gesetz


